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§ 13 Stmk. PKVG Gesamtausmalf der
Hinterbliebenenvorsorge

Stmk. PKVG - Steiermarkisches Pensionskassenvorsorgegesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 04.10.2025

Die Summe aller Hinterbliebenenpensionen bei zusatzlichem Risikoschutz ist mit 110 % der Pension begrenzt, die der
verstorbene Leistungsberechtigte bezogen hat oder die der verstorbene Anwartschaftsberechtigte bezogen hatte,
ware im Zeitpunkt seines Todes eine Berufsunfahigkeitspension mit zusatzlichem Risikoschutz angefallen. Solange die
Summe der Hinterbliebenenpensionen gemall den 88 11und 12 diese Grenze Ubersteigt, werden die Pensionen

anteilsmaRig gekurzt.

In Kraft seit 01.10.1997 bis 31.12.9999

© 2025 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/stmk_pkvg/paragraf/11
file:///

	§ 13 Stmk. PKVG Gesamtausmaß der Hinterbliebenenvorsorge
	Stmk. PKVG - Steiermärkisches Pensionskassenvorsorgegesetz


